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des Untersuchungsorgans statt. Die Besuchsdurchführung er
folgt getrennt von anderen Inhaftierten, d. h. in einem be
sonderen Kaum, der der Würde des Besuchers entsprechen muß. 
Die Besuche sollten an solchen Tagen durchgeführt werden, an 
denen keine Besuche mit inhaftierten DDR-Bürgern geplant 
sind. Dadurch können keine■Kontakte der Besucher aus dem 
nichtsozialistischen Ausland zu DDR-Bürgern aufgenommen 
werden.- Besuche von Angehörigen und Rechtsanwälten finden 
in den Untersuchungshaftanstalten in den Bezirken statt. 
Besuche von Diplomaten mit Inhaftierten aus dem nichtsozia
listischen Ausland, die vom Ministerium für Staatssicherheit 
bearbeitet werden, werden in Berlin durchgeführt.

Für die Besuchsdurchführung der inhaftierten Ausländer aus 
dem nichtsozialistischen Ausland mit ihren Angehörigen und 
Rechtsanwälten sind in den UHA die notwendigen‘Räumlich
keiten vorhanden, weitere Verbesse^yagen^ind jedoch er
forderlich. So sollten beispielsweise Warteräume mit einer 
verschließbaren Anbauwand mit Sicherheitsschließfächera 
ausgerüstet sein. Damit' i£t den Besuchern die Möglichkeit 
gegeben, ihre Bekleidüng und andere Gegenstände, die nicht 
zum Besuch ben^tigl werden, sicher zu verwahren. Gleich
zeitig können keine unkontrollierten Gegenstände in den Be-1 
sucherraum gelangen.

Durch die eingesetzten Mitarbeiter sind die Besucher höf
lich in das Wartezimmer zu führen und aufzufordern, ihre 
mitgeführten Sachen und Gegenstände in die Sicherheits
schließfächer einzuschließen. Durch diese Maßnahme ist eine 
hohe Ordnung und Sicherheit bei der Besuchsdurchführung ge
währleistet. Die Sprechzäume sollten modern und zweckmäßig ■ 
sowie nach den Sicherheitsvorschriften eingerichtet sein.

Den Leitern der diplomatischen, konsularischen oder gleich
gestellten Vertretungen in der DDR und deren Mitarbeitern 
in konsularischen Funktionen steht entsprechend den Ge-


